


Seite 2 von 2

3. Anbringung eines Haltestreifens unmittelbar vor der Einmündung in der Hahnenstraße

Die Markierung einer Haltlinie ist nur an ampelgeregelten Kreuzungen oder an Kreuzungen mit
einer beschilderten STOP-Regelung möglich. Dies beides trifft auf die Einmündung 
Hahnenstraße/ Von-der-Tann-Straße nicht zu.

4. Instandsetzung der Verkehrszeichen an der nördlichen Fahrbahnseite der Hahnenstraße im 
Einmündungsbereich 

Siehe Antwort zu Frage 2.

Das Mobilitätsreferat dankt dem Bezirksausschuss für seine Anregungen. Die Umsetzung der 
Maßnahmen 1, 2 und 4 waren der Erhöhung der Verkehrssicherheit zuträglich.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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